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Betriebsvereinbarung: Sabbatical

Zwischen der …, vertreten durch die Geschäftsleitung, und dem Betriebsrat der …, vertreten durch den Vorsitzenden, wird folgende Betriebsvereinbarung zum Thema Sabbatical bzw. unbezahlter Urlaub geschlossen:

Präambel
Ziel dieser Betriebsvereinbarung ist es, eine generelle Verpflichtung des Arbeitgebers zum Sabbatical niederzulegen. Dadurch soll u. a. die Familienfreundlichkeit des Unternehmens gezeigt werden.

§ 1 Geltungsbereich
Die Betriebsvereinbarung gilt für alle Beschäftigten des Betriebs, mit Ausnahme der leitenden Angestellten nach § 5 Abs. 3 BetrVG. Von dieser Betriebsvereinbarung ebenfalls nicht erfasst sind die zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten.

§ 2 Sonderurlaub
Zur Wahrnehmung persönlicher Interessen kann der Arbeitnehmer unbezahlten Sonderurlaub beantragen. Diesem Antrag ist zu entsprechen, wenn dem nicht dringende betriebliche Gründe entgegenstehen. Will der Arbeitgeber den unbezahlten Urlaub ablehnen, muss er dies schriftlich und unter Angabe der Gründe innerhalb von 4 Wochen tun. 

Alternativ kann der Arbeitnehmer auch Arbeitszeit auf dem Arbeitszeitkonto „ansparen“, um dann eine bezahlte Auszeit zu nehmen. Hierüber schließen der betreffende Mitarbeiter und der Arbeitgeber einen gesonderten Sabbatical-Vertrag. 
Dem Wunsch nach einem Sabbatical darf nur aus dringenden betrieblichen Gründen widersprochen werden. Will der Arbeitgeber das bezahlte Sabbatical ablehnen, so muss er dies schriftlich und unter Angabe der Gründe innerhalb von 4 Wochen tun.

§ 3 Dauer 
Die maximale Dauer des unbezahlten Sonderurlaubs/Sabbaticals beträgt … Monate. Die Mindestdauer beträgt 5 Wochen. 

§ 4 Wirkung
Während des unbezahlten Sonderurlaubs ruhen die beiderseitigen Hauptpflichten aus dem Arbeitsverhältnis. 

§ 5 Antrag
Der Antrag auf unbezahlten Sonderurlaub bzw. bezahltes Sabbatical ist mindestens 5 Monate vor dem beabsichtigten Urlaubsbeginn schriftlich an die Personalabteilung zu stellen. 

§ 6 Rückkehr
Der Arbeitnehmer hat nach Ablauf des unbezahlten Sonderurlaubs bzw. des bezahlten Sabbaticals Anspruch auf Beschäftigung auf dem Arbeitsplatz, auf dem er vor Beginn des unbezahlten Sonderurlaubs beschäftigt war. 

Dauert der unbezahlte Sonderurlaub bzw. das bezahlte Sabbatical länger als … Tage/Monate, hat der Arbeitnehmer bei Ende des Sonderurlaubs Anspruch auf Beschäftigung auf einem gleichwertigen, gleich entlohnten Arbeitsplatz.

Der unbezahlte Sonderurlaub bzw. das bezahlte Sabbatical darf sich für den Mitarbeiter nicht einkommensminimierend auswirken. Das heißt: Nach der Rückkehr ist ihm mindestens das Gehalt zu zahlen, das er vor seiner Amtszeit erhalten hat. 

§ 7 Urlaub
Der Anspruch des Beschäftigten auf Erholungsurlaub wird durch das Nehmen des unbezahlten Urlaubs/bezahlten Sabbaticals nicht berührt.

§ 8 Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, bleiben die übrigen Regelungen davon unberührt. Die unwirksame Regelung ist durch eine Regelung zu ersetzen, die dem von den Parteien Gewollten möglichst nahekommt. Gleiches gilt für eine eventuelle Regelungslücke.

§ 9 Inkrafttreten und Kündigung
Die Betriebsvereinbarung tritt am … in Kraft und gilt auf unbestimmte Zeit. Sie kann jederzeit von beiden Parteien schriftlich mit einer Frist von 3 Monaten gekündigt werden.

Ihre Bestimmungen gelten nach einer schriftlichen Kündigung bis zum Abschluss einer neuen Betriebsvereinbarung fort. 
Nach Eingang der Kündigung sind unverzüglich Verhandlungen über eine neue Rahmenvereinbarung aufzunehmen.
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